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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die am 11. April 1985 eingereichte europäische Patent- 

anmeldung Nr. 85 104 377.8, die am 27. Dezember 1985 

unter der Nurnmer 0 165 395 veroffentlicht wurde, ist 

durch die Entscheidung der Pruungsabteilung, zur Post 

gegeben am 26. Juli 1989, zurQckgewiesen warden. 

II. 	Die Zuruckweisung wurde mit mangeinder erfinderischer 

Tätigkeit gegenuber dem sich aus den Druckschriften 

(Dl) 	DE-A-3 302 768 

DE-A-3 226 104 

"Messen, Regeln und Steuern in der Luftungs- und 

Klimatechnik", O.B. Weber, VDI-Verlag, 1973; und 

US-A-4 378 777 

ergebenden Stand der Technik begrundet. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

7. September 1989 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

GebQhr Beschwerde eingelegt. Die BeschwerdebegrQndung ist 

am 21. November 1989 eingegangen. 

In der Beschwerdebegrundung erklärte die Beschwerde-

fQhrerin, daf, das KQhlflussigkeits-Steuerventil 11 nach 

Fig. 4 der Druckschrift Dl kein Regelventil sei, sondern 

nur zwischen zwei Stellungen geschaltet werden kOnne, urn 

den Zulauf zu dem KQhler entweder zu sperren oder zu 

Of fnen. Auch das Ventil nach Fig. 3 der Druckschrift Dl 

habe - irn Gegensatz zuxn erfindungsgemafen Ventil - keine 

stabilen, definierten Zwischenpositionen oder Drossel-

stellungen sondern ausschlieglich die geOffnete oder die 

gesperrte Stellung. Auierdem sei das therrnisch 
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empfindliche Unterdruck-Steuerventil 21. gemaf 

Druckschrift Dl kein Regler, sondern lediglich em 

Urnschaltveritil, das an einer Regelung nicht beteiligt 

sei. 

Nach Mitteilungen der Kammer, hat die BeschwerdefQhrerin 

neue Unterlagen eingereicht. 

Der geltende Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"Regeleinrichtung für den KQhlmittelkreislauf eines 

Verbrennungsmotors, insbesondere eines Kraft fahrzeuges, 

mit einem Regelventil, das die Verteilung der von einern 

Austritt zu einem Eintritt des Verbrennungsmotors 

gefQhrten KQhlmittelstrOmung auf einen zwischen dem 

Austritt und dem Eintritt angeordneten KUhier und auf 

eine den Kühler uxngehende Kurzsch1uf1eitung regelt und 

das zwei in der KuhlmittelstrOmung angeordnete, in 

axialem Abstand angebrachte Ventilteller (5, 6) aufweist, 

die zwei einander gegenuberliegenden Ventilsitzen (16, 

13) zugeordnet sind und die jeweils zusammen mit den 

zugehorigen Ventilsitzen die Verbindung einer 

Ventilkarrirner (22) zuni Kühler und zur Kurzschluilleitung 

(13) steuern, wobei für beide Ventilteller em 

gemeinsamer Venti1trger (1) vorgesehen 1st, wobei einer 

(5) der beiden Ventilteller an dem Venti1trger fest 

angebracht und mit einer Sch1ie1feder (12) unmittelbar 

belastet ist, und wobei der Ventiltrager (1) mit einem 

Verstellelement (2) verbunden ist, das nach auJen aus dern 

Bereich der KQhlmittelstrOmung herausgefuhrt ist und an 

das ein Antriebselement (3) eines Steligliedes (4) 

angreift, das von einem mehrere Betriebspararneter des 

Verbrennungsmotors auswertenden Regler (28) gesteuert 

1st, dadurch gekennzeichnet, dais der Venti1trger (1) und 

das Verstelleleinent (2) nicht mittels eines temperatur-

abhängigen Dehnstoffs relativ zueinander bewegbar, 

sondern starr miteinander verbunden sind, urn die den 
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Betriebsparametern zugeordneten Vent ilposit ionen direkt 

einzustellen, und dag dem Verstellelement. (2) oder dem 

Antriebselernent (3) eine auerha1b des Bereichs der 

KuhlrnittelstrOmung angeordnete Einrichtung (27) zum 

Erfassen der Ventilpositionen und zurn Rückmelden zu dem 

Regler (28) zugeordnet ist. "  

VI. 	Die Beschwerdeführerin beantragt den Besch1u der 

Prtifungsabteilung zu widerruf en und darnit sinngemag das 

nachgesuchte europàische Patent auf der Grundlage 

folgender Unterlagen zu erteilen: 

AnsprQche 1 bis 12, eingereicht mit Schreiben vom 

25. November 1993, wobei, gemJ? Telefonat am 

20. Dezember 1993, im Anspruch 1, Zeile 13, die WOrter 

"ein gemeinsamer Ventilteller" durch "ein gerneinsarner 

Ventiltrager" ersetzt werden; 

Beschreibung: Seiten 1 bis 9, eingereicht mit Schreiben 

vom 25. November 1993; 

Zeichnung, Blatt 1/1 in der verOffentlichten Fassung. 

Exit scheidungsgründe 

1.. 	Die Beschwerde ist zulässig. 

2. 	Der geltende Anspruch 1 geht auf die ursprUnglichen 

AnsprUche 1 und 13, und die Angaben auf Seite 3, Zeilen 3 

bis 6; Seite 4, Zeilen 17 bis 21; Seite 5, Zeilen 16 bis 

18, und Seite 5, Zeile 32 bis Seite 6, Zeile 14 der 

ursprUnglichen Beschreibung zurUck. 

Die geltenden AnsprUche 2 bis 12 entsprechen den 

AnsprUchen 2 bis 12 wie verOffentlicht. 
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Die geltenden AnsprUche 1 bis 12 genUgen somit den 

Forderungen des Artikels 123 (2) EPU. 

Die geltende Beschreibung unterscheidet sich von der 

verôffentlichten Fassung durch ihre Anpassung an den 

geltenden Anspruch 1 und durch die WUrdigung der 

Druckschrift Dl. Gegen diese Fassung der Beschreibung 

bestehen daher keine Bedenken. 

Neuheit 

Nach PrQfung der vorliegenden Druckschriften komrnt die 

Karnmer zu dem Ergebnis, dag in keiner von ihnen eine 

Regeleinrichtung mit alien im Anspruch 1 aufgefuhrten 

Merkrnalen of fenbart ist. So ist z. B. eine irn Anspruch 1 

angegebene Einrichtung zuxn Erfassen der Ventilpositionen 

und zum RQckmelden zum Regler bei den Vorrichtungen gem&f, 

den Druckschriften Dl und D2 nicht vorhanden. Der 

Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu im Sinne des 
Artikels 54 EPU. 

N.chstkornmender Stand der Technik 

4.1 	Das Gehãuse eines Ublichen Therrnostatventils im 

Kühlrnittelkreislauf eines Kraftfahrzeugrrtotors enth1t 

einen Dehnstoff, der bei Erreichen einer vorgegebenen 

Temperatur des KUhimittels sich ausdehnt und einen 

Arbeitskolben aus dern Gehuse austreibt. Da dieser 

Arbeitskolben an einein ortsfesten Widerlager anhiegt, 

wird das Gehãuse mitsamt den Ventilteilern verschoben, 

mit dem Ergebnis, dais das KQhlmittel auf einen Kühler und 

auf eine Kurzsch1u11eitung verteilt wird. 

4.2 	Es ist aus der Druckschrift D2 bekannt, anders als bei 

den üblichen Thermostatventilen, den Arbeitskoiben durch 

ein einstellbares Widerlager zu stQtzen, dessen Position 

über ein Steliglied veränderbar ist, das von einem Regler 
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gesteuert wird, der andere Betriebsparameter des 

Verbrennungsmotors als die Temperatur des KQhlmittels 

auswertet. Das Therrnostatventil fuhrt seine Regelarbeit 

dann auf unterschiedlich hohen Ternperaturniveaus aus. 

4.3 	Druckschrift Dl 

Aus der Druckschrift Dl (siehe Fig. 4) ist es bekannt, 

anstatt eines Thermostatventils eine Kornbination elnes 

verstellbaren Steuerventils 11 und eines verstellbaren 

therinisch empfindlichen Unterdruck-Steuerventils 21 (mit 

Dehnstoff im KUhlmittelkreislauf) in den KQhlmittel-

kreislauf eines Verbrennungsrnotors einzubauen. Eine 

Unterdruckdose des Steuermittels 11 wird mittels eines 

RQckschlagventils 32 und/oder dieses thermisch 

ernpfindlichen Unterdruck-Steuerventils 21 an das 

Ansaugrohr des Verbrerinungsmotors oder an die Atmosphäre 

angeschlosseri, so daE die Stellung der Unterdruckdose von 

der Temperatur der KuhlflQssigkeit und vom Unterdruck im 

Ansaugrohr abhangig ist. 

Das System gemaZ der Druckschrift Dl befaIt sich also mit 

einer Beeinflussung des Steuerventils 11 durch zwei 

unabhãngig voneinander funktionierende Steuerelemente, 

die darQber hinaus auch noch durch zwei v011ig 

unterschiedliche und voneinander unabhã.ngige Parameter 

gesteuert werden. Als Steuerelemente sind erstens ein von 

Unterdruck in der Ansaugleitung abhngiges Rückschlag-

ventil 32 vorgesehen, das nur of f en ist wenn dieser 

Unterdruck ein vorbestirnmtes hohes Niveau überschreitet 

(also lastabhängig) und zweitens ein thermisch 

empfindliches Unterdruck-Steuerventil 21, das den von der 

Arisaugleitung gespeisten Unterdruck modifiziert (also 

temperaturabhangig). Das Tinterdruck-Steuerventil 21 ist 

so ausgelegt, daS unterhaib einer KuhlflUssigkeits-

temperatur von 80 °C die \Jerbindung des Unterdrucks der 

Ansaugleicung mit dem Steuerventil 11 gesperrt ist; da 
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be± einer KuhlflQssigkeitstemperatur von 80 bis 100 °C 

der lastabhängige Unterdruck zuin Steuerventil 

weitergeleitet wird; und dag bei einer 

KQhlflussigkeitstemperatur oberhalb 100 °C dieser 

Unterdruck wieder gesperrt wird, aber stattdessen das 

Steuerventil 11 mit der Atmosphre verbunden wird. 

Durch das Zusarnmenspiel dieser unabhngig voneinander 

funktionierenden Steuerelemente (32 und 21) ergibt sich, 

daf. das Steuerventil 11 nach Fig. 4 bei einer KOhl-

flussigkeitstemperatur unterhaib 80 °C nur zwei 

Stellungen (12 zu oder 10 1 A zu) einnehmen kann, bei einer 

Temperatur oberhaib 100 °C nur eine Stellung (10'A zu) 

und bei einer Temperatur zwischen 80 °C und 100 °C 

unterschiedliche lastabhangige Stellungen. 

Ein soiches System, dessen Wirkungsweise 

schiedlich ist von der Wirkungsweise der 

der vorliegenden Anmeldung, kann, obwohl 

versten vielleicht in Betracht gezogen 

technisch nicht als nachstkornmende Stand 

angesehen werden. 

vollig unter-

Regeleinrichtung 

es wOrtlich 

werden kOnnte, 

der Technik 

4.4 	IJa im Gegensatz zura KOhlsystem gemaZ Druckschrift Dl die 

Vorrichtung gemag Druckschrift D2 die V.rteilung der 

KOhirnitteistrOmung auf einen KOhier und auf eine 

Kurzsch1ui!1eitung in technisch gleicher Weise regelt wie 

beim Anrneldungsgegenstand, sieht die Kammer, Oberein-

stirnrnend mit der BeschwerdefQhrerin, als náchstkorrunenden 

Stand der Technik die Regeleinrichtung gem&Z Druckschrift 

D2 an, auf die sich der Oberbegriff des geltenden 

Anspruchs 1 bezieht. 
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5. 	Aufgabe und LOsung 

	

5.1 	Unterschiedlich zu konventionellen Thermostatventilen 

werden die Ventilpositionen der Einrichtung gem 

Druckschrift D2 nicht nur in Abhangigkeit von der 

KQhlrnitteltemperatur, sondern auch in Abhãngigkeit von 

anderen Betriebspararnetern eingestellt. Da das Verstell-

element jedoch ein Dehnstoffelement enth1t, reagiert die 

Einrichtung langsam. Aui?erdem gibt die Position des 

Arbeitskolbens oder die Position des Antriebselernentes 

keine eindeutige Aussage über das tatsãchliche 

Lageverhaitnis der Ventilteller zum Gehãuse und somit 

keine eindeutige Aussage uber das Verhltnis des durch 

den IKQhler flief,enden KQhlmittels zu dem durch die 

Kurzschluileitung fliefenden KQhlmittel. Urn die 

tatschliche Ventilposition festzustellen, ware es nOtig, 

dern Ventilteller oder dern Gehause des thermostatischen 

Arbeitselernentes einen Detektor zuzuordnen, d. h. den 

Detektor innerhalb des KQhlmittels vorzusehen, was mit 

technischen Schwierigkeiten verbunden ware. 

	

5.2 	Die Aufgabe besteht daher darin, eine Einrichtung zum 

Regeln des KQhlwasserkreislauf s von einem Verbrennungs-

motor zu schaffen, die, unter Beibehaltung mOglichst 

vieler bereits in der Praxis bewahrter Elemente, em 

schnelles Ansprechen auf eine Vielzahl von Betriebs-

pararnetern errnOglicht. 

	

5.3 	Diese Aufgabe wird durch die Einrichtung gem&S Anspruch 1 

gelOst, insbesondere durch die Merkmale im 

kennzeichnenden Teil. 

Da das Verstellelement starr mit dern Ventiltrager 

verbunden ist, reagiert das Ventilelement ohne Dehnstoff 

und damit unabhã.ngig von der Ternperatur an dieser Stelle. 

Anstatt einen Lagedetektor im Kuhlmittel anbringen zu 

mUssen, ist es daher mOglich, dem Verstellelement oder 

2361 .D 
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dem Antriebselernent einen Detektor auerha1b der 

KuhlflUssigkeit zuzuordnen und dadurch die tatsch1iche 

Position des Ventiltellers festzustellen. Das Steliglied 

wird abhängig von mehreren Betriebsparametern gesteuert, 

wobei im Vergleich zu einem einen Dehnstoff enthaltenden 

Ventilelement ein schnelleres Verstellen des Regelventils 

durchgefuhrt werden kann. Die neue Konstruktion der 

Regeleinrichtung erlaubt es, durch semen Aufbau viele in 

der Praxis bewährte Elemente zu benutzten. 

	

6. 	Erfinderische Tatigkei t 

	

6.1 	Die Einrichtung nach der Druckschrift D2 enthàlt keinen 

Detektor der Ventilposition mit einer RUckmeldung. Obwohl 

der Fachrnann wufte, daE im Prinzip eine Steuerung durch 

den Einbau eines Positionsdetektors in eine Regelung 

urngewandelt werden kann, blieb er bei der einfacheren und 

preisgunstigeren Ausfuhrung, d. h. bei einer Ventil-

Steuerung, wie dies die Druckschriften Dl und D2 zeigen. 

Bei der Uberlegung, einen Ventilpositionsdetektor in die 

Einrichtung nach der Druckschrift D2 einzubauen, würde er 

feststellen, daE eine indirekte Erfassung der Stellung 

des Ventiltellers über die Stellung des Arbeitskolbens 2 

oder des AbstUtzkOrpers nicht moglich ware. Er wUrde 

erkennen, daIs dafUr die Position des Gehãuses 3 oder des 

Ventiltellers direkt ermittelt werden mQ1te, und daf, urn 

dies zu erreichen, der Detektor in der KOhimittel-

flUssigkeit untergebracht werden mQ1te. Diese technisch 

aufwendige Anderung wUrde er jedoch nicht in Erwgung 

ziehen. Es ist unstrittig, dag keine der beiden 

Alternativen, d. h. die Erfassung der Stellung des 

Arbeitskolbens oder des AbstQtzkOrpers, zur vorliegenden 

Erfindung fUhrt. Allein durch eine besondere Ausbildung 

des Ventilträgers ware es moglich, den Detektor auZerhalb 

der FlUssigkeit unterzubringen, wofUr es aber in der 

Druckschrift D2 Qberhaupt keinen Hinweis gibt. 
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6.2 	Ebenso wie die Einrichtung nach der Druckschrift D2 

enthãlt auch die Einrichtung nach der Druckschrift Dl 

keinen Detektor zur Feststellung der Ventilposition und 

keine RQckmeldungseinrichtung, so dag ein Fachmann in 

diesen Druckschriften keinen Hinweis findet, der zur 

Erfindung führen kOnnte. 

6.2.1 Obwohl eine Kontrolle der Stellung des Ventils auerha1b 

des Kühlmittels bei der Einrichtung nach der Druckschrift 

Dl durchaus mOglich w.re, wurde ein Detektor dart nicht 

vargesehen. Selbst wenn der Fachinann, ausgehend van einem 

System nach der Druckschrift Dl versuchen wUrde, einen 

Detektar anzuardnen, kame er nicht zu einer E±nrichtung 

gemag Anspruch 1, da es nicht ersichtlich ist wo eine 

RQckkopplung angeardnet werden kOnnte. Eine salche 

RUckkapplung ware dann mOglich, wenn ein Regler varliegen 

würde, der die Daten verknQpfen und eine eindeutige 

Stellung des Steuerventils 11 als Ausgangssignal haben 

würde. Dies ist aber bei der Va-rrichtung nach der 

Druckschrift Dl nicht der Fall. Eine salche Eetrachtung 

kann daher nur die Folge einer ex-post -facto Analyse 

sein. 

	

6.3 	Aus der Druckschrift D4 ist ein Abgasrezirkulationssystem 

bekannt, dessen Ventil die Menge van dem zum Einla1 

rQckgefuhrten Abgas regelt. Ein Detektar au1erhalb der 

AbgasstrOmung ermittelt die Pasitianen der Ventilstange 

und meldet sie zu einem Regler zurück (siehe Fig. 1 und 

Spalte 2, Zeile 64 bis Spalte 3, Zeile 50) 

Im Gegensatz zu der anme1dungsgemafen Regeleinrichtung 

für den KQhlmittelkreislauf eines Verbrennungsmotars, die 

die Verteilung der KUhlmittelstrOmung auf einen Kühler 

und auf eine Kurzsch1ui.leitung regelt, wird beim System 

gemaZ der Druckschrift D4 die Abgasmenge nicht in zwei 

Richtungen verteilt, sandern lediglich mehr ader weniger 

durchgelassen. 
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Somit liegt diese Druckschrift D4 gattungsgemaf, soweit 

von der Druckschrift D2 entfernt, dag der Facbmann bei 

der Suche nach einer LOsung des bestehenden Problems die 

Druckschrift D4 nicht berUcksichtigen wtirde. 

	

6.4 	Den Druckschriften ist dernnach nichts zu entnebmen, was 

den Gegenstand des Anspruchs 1 nahelegen kOnnte. Ebenso 

weist auch eine Zusammenfassung der durch den Stand der 

Technik vermittelten Lehren keinen Weg, auf dem der 

Fachmann ohne erfinderische Tátigkeit zu einer 

Einrichtung gem&F> Anspruch 1 gelangen kOnnte. 

Die Regeleinrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 beruht 

mithin auf einer erfinderischen Tãtigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EPU. Der Anspruch 1 ist daher gewàhrbar. 

	

7. 	Der geltende Anspruch 1 und die davon abhngigen 

AnsprUche 2 bis 12, in Verbindung mit der Beschreibung 

und der Zeichnung kOnnen deshaib als Grundlage für die 

Patenterteilung dienen. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der 

Anordnung zurUckverwiesen, ein Patent mit der im 

Abschnitt VI genannten Fassung zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeainte: 
	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 CTI 
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